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FASCHINGSGESELLSCHAFT 
„Stadtgarde Auerbach“ e.V. 
IM BUND DEUTSCHER KARNEVAL 
 
 


1. Vorstand: 
Martin Steiner 
Wiesenstrasse 13 
91275 Auerbach 
Tel. 09643-20 59 64

Informationsblatt für alle Mitglieder
Liebe Mitglieder, 
die Förderung des Kinder- und Jugendwohls steht für uns an erster Stelle und bedeutet uns sehr viel. Wir setzten uns engagiert dafür ein, respektvoll und achtsam miteinander umzugehen. Dies bedeutet aber auch, dass wir sehr stark darauf achten, was bei unseren Veranstaltungen passiert – wir wollen, dass alle Tänzer*innen bei uns eine sehr sichere Umgebung vorfinden und haben, damit sie ihren Lieblingssport ungestört und gewaltfrei ausüben können. 
Wir alle, egal ob Funktionär*in oder Mitglied, ob Trainer*in oder Tänzer*in, ob ehrenamtliche Helfer*in oder hauptamtlicher Mitarbeiter*in tragen Verantwortung- Kinder- und Jugendschutz geht uns ALLE an!
Wir als FG Stadtgarde Auerbach beschäftigen uns äußerst intensiv mit der Thematik Gewalt gegenüber Kinder und Jugendlichen, sowie sexuellen Missbrauch junger Menschen und beziehen hierzu eindeutig Position mit unserer Nulltoleranzhaltung. Kinder- und Jugendschutz wird ernst genommen, aktiv betrieben und immer wieder auf den neuesten Kenntnisstand gebracht. 
Wir haben uns hierzu ein Präventionskonzept erarbeitet, über welches wir sie in diesem Schreiben kurz informieren möchten, damit auch sie wissen, auf welche Regeln wir achten und was wir unternehmen, um diesen Schutz möglichst zu gewährleisten. 

Die Maßnahmen der FG Stadtgarde Auerbach 
Unsere Schutzmaßnahmen umfassen Maßnahmen zur Auswahl und Überprüfung der Eignung von Mitarbeiter*innen, einen Ehrenkodex für alle Verantwortlichen im Sport, einen Leitfaden für das Vorgehen bei Verdachtsmomenten, Schutzvereinbarungen für den Umgang zwischen Mitarbeiter*innen und den Kindern und Jugendlichen sowie die Benennung von Ansprechpersonen. 
· Auswahl und Überprüfung der Eignung von Mitarbeiter*innen
Die haupt-, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der FG Stadtgarde Auerbach weisen durch verschiedene Verpflichtungen ihre grundsätzliche Eignung für ihre Tätigkeit nach. Alle Funktionsträger (Vorstandschaft + Trainer*innen, Betreuer*innen) müssen eine Selbstverpflichtungserklärung (= Ehrenkodex) abgeben, in der sie sich unter anderem verpflichten, individuelle Grenzen zu respektieren, Übergriffe und Missbrauch zu verhindern, Verdachtsfälle zu melden und für das körperliche und seelische Wohlbefinden der ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen Sorge zu tragen. Verhalten sich einzelne Mitarbeiter*innen nicht gemäß diesem Kodex, werden Verhaltensabweichung sanktioniert. 
Desweiteren sind ausgewählte Personen verpflichtet, regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. 


· Schutzvereinbarungen für den Umgang mit Kinder und Jugendlichen
Durch verschiedene Schutzvereinbarungen sorgen wir dafür, dass Situationen besonderer Nähe zwischen Verantwortlichen im Sport und ihnen anvertrauten Aktiven eindeutig geregelt werden, welches Verhalten erwünscht und welches unerwünscht ist:

1) Einzeltraining 
Bei geplanten Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen-Prinzip“ und / oder das „Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. Dies bedeutet, wenn ein Trainer*in ein Einzeltraining für erforderlich hält, muss ein weiterer Trainer*in bzw. ein weiteres Kind / ein weitere Jugendlicher anwesend sein. 
Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür offen (unverschlossen) zu lassen. 

2) Körperkontakt
Notwendige Körperberührungen durch den Trainer*in für sportartspezifische Hilfestellungen, Grifftechnik, Vorzeigen einer Technik, unterstützende Führung bei technischen Bewegungsabläufen usw. finden nur mit dem Einverständnis des minderjährigen Sportlers statt. 

3) Aufenthalt im Privatbereich 
Kinder und Jugendliche werden nicht in den Privatbereich der Mitarbeiter*innen (Wohnung usw.) 	mitgenommen. Diese Regelung gilt auch für das Angebot der Übernachtung bei Wettkämpfen bzw. Trainingslagern. 

4) Umkleiden
Wir gewährleisten bei den Veranstaltungen eine exklusive Umkleide in der sich Aktive und Tänzer*innen ungestört umziehen können. 

5) Reisen und Übernachtungen 
Kinder und Jugendliche reisen nicht alleine mit Mitarbeiter*innen im Auto. Mitarbeiter*innen sind nicht alleine mit einem Kind oder Jugendlichen in einem Hotelzimmer und übernachten auch nicht gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen im gleichen Zimmer. 

6) Geheimnisse
Mitarbeiter*innen teilen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse. Alle Absprachen, die ein Mitarbeiter*in mit einem Kind bzw. Jugendlichen trifft, können öffentlich gemacht werden. 

7) Abweichungen von Schutzvereinbarungen
Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens einem weiteren Mitarbeiter*in abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. Erforderlich eine Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten Schutzvereinbarung. 

Wenn ein Trainer*in, Betreuer*in oder Vorstandsmitglied von diesen Schutzvereinbarungen abweicht, wünschen wir uns, dass Sie für ihr Kind sorgen und uns über Verstöße informieren. Nutzen Sie dafür bitte die aufgeführte Ansprechpartnerin unseres Vereins. 

· Benennung von Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen haben, stehen ihnen innerhalb der FG Stadtgarde Auerbach folgende Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Name: Elena Wagner
Email: praevention@fg-auerbach.de

Sie können sich an diese Ansprechpartnerin wenden, wenn Sie 
· Konkrete Fragen haben
· Mehr über die Schutzmaßnahmen der FG Stadtgarde Auerbach erfahren wollen
· Wenn Sie einen sexuellen Missbrauch vermuten
Die FG Stadtgarde Auerbach will Ihrem Kind im Rahmen des Sports auch einen geschützten Raum bieten, um soziale Kompetenzen zu erwerben, Gemeinschaft zu erfahren. Mitbestimmung zu lernen und Werte zu leben. Dazu wollen wir durch unsere Schutzmaßnahmen aktiv beitragen. 

Mit freundlichen Grüßen

Gardebeauftragte 
Mandy Schmid 
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